
Amtliche Bekanntmachungen 
 
 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes „2. Änderung des Bebauungsplanes Westlich der Dach-
gred“  
Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Marktrat hat in seiner Sitzung vom 26.05.2020 beschlossen, den Bebauungsplan „Westlich der Dachgred“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern. Von einer Umweltprüfung kann abgesehen werden. 
Folgende Änderungen sind geplant: 
- die Beschränkung der Anzahl der erlaubten Wohnungen soll entfallen 
- die Lage der Stellplätze auf dem Grundstück soll frei wählbar sein 
- die Größe der Zwerchgiebel darf sich vergrößern 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt erhalten. Er bezieht sich auf die Grundstücke in folgendem 
Gebiet: 
- Teile Rödlbergstr. (Hausnummern 26, 28, 30, 32, 34) 
- Rachelstr. 
- Osserstr. 
- Lusenstr. 
- Arberstr. 
- Teile Dachgred (Hausnummern 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41) 
 
 
Die Planung kann von Montag 15.06.2020 bis Freitag, 17.07.2020 im Rathaus Nittendorf, Am Marktplatz 3, 
Zimmer-Nr. 15, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, oder nach telefonischer Vereinbarung eingesehen wer-
den.  
 
Auf Wunsch werden die Planungen erläutert. Gleichzeitig können Äußerungen oder Einwände innerhalb der 
Frist abgegeben werden. Nicht fristgerechte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bau-
leitplanung unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
Nittendorf, 02.06.2020 
 
 
 
 
Sammüller 
1. Bürgermeister  
 
 

 


